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RS UVS Kärnten 1997/03/10 KUVS-
209-210/3/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1997

Rechtssatz

Für die Wertung einer Straße als solche mit ö/entlichem Verkehr kommt es nicht auf die Eigentumsverhältnisse am

Straßengrund, sondern darauf an, daß die Verkehrs2äche von jedermann unter den gleichen Bedingungen benutzt

werden kann. Allein die 2,55 m lange blaue Bodenmarkierung, die o/ensichtlich die Grenze zwischen ö/entlichem Gut

und dem Eigentum der Beschuldigten kennzeichnen soll - verbunden mit der Aufschrift "Strandbad A" (versehen mit

Fußabdrücken in Richtung Strandbad A) - vermochte jedenfalls die Quali=kation dieser Fläche als Straße mit

öffentlichem Verkehr nicht zu begründen (VwGH vom 15.12.1992, Zahl: 81/01/0134 u.a.).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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